
 

 

 

 

Was gilt für Märkte? 
(Stand 1. Juli 2021) 
 
Hier der Link: 
 

Coronavirus: Häufig gestellte Fragen - Bayerisches 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (bayern.de) 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/


 

 

Begründung für die Flohmarktabsage:  1. Märkte mit großen Besucherströmen sind z. Zt. nicht möglich 
         2. Bei Verstößen gegen die Auflagen Bußgeld 5.000,00 Euro 

 

                          deshalb:  
 

Kein Forstinger  
Flohmarkt 2021 
Link zum Bußgeldkatalog: 
 

BayMBl. 2021 Nr. 441 - Verkündungsplattform Bayern (verkuendung-bayern.de) 

 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-441/

